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Henn & Fries Info 

!  Termine Juni 2010 

!  Termine Juli 2010 
 

!  Bei einer Windkraftanlage sind 
die verschiedenen Wirtschafts-
güter gesondert abzuschreiben 

 

PRIVATPERSONEN 
!  Steuerberatungskosten für !pri-

vate" Steuererklärung nicht ab-
zugsfähig 

!

UNTERNEHMEN 

!  Aufgabegewinn eines Kom-
manditisten wegen Wegfall sei-
nes negativen Kapitalkontos bei 
Insolvenz der KG kann um 
verrechenbare Verluste und 
drohende Haftungsinanspruch-
nahmen gekürzt werden 

!  Bilanzerstellung und -offen-
legung für eine in Liquidation 
befindliche GmbH & Co. KG 

!  Zahlungsverzug - Höhe der 
Verzugszinsen 

 

Henn &.. Fries Lohn Info 

!  Besteuerung nach der 
1 %-Methode bei Anhaltspunk-
ten für die nachträgliche Erstel-
lung des Fahrtenbuchs 

!  Betriebsprüfung: Beitragsnach-
forderungen sind sofort voll-
ziehbar 

!  Einmalige Kapitalabfindung von 
privaten Versicherungen bei 
frewillig Krankenversicherten 
beitragspflichtig 

!  Ferienjobs für Schüler sind so-
zialversicherungsfrei 

!  Kein Anspruch auf tariflichen 
Feiertagszuschlag für Oster-
sonntag 

!  Mindestlohnverordnung für 
Dachdecker tritt in Kraft 

!  Verpflegungspauschalen bei 
Auswärtstätigkeit bei verschie-
denen Kunden 

Termine Juni 2010 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohn steuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.6.2010 14.6.2010 7.6.2010 

Kapitalertragsteuer, Solida-
ritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, Kir-
chensteuer, Solidaritätszu-
schlag 

10.6.2010 14.6.2010 7.6.2010 

Körperschaftsteuer, Solida-
ritätszuschlag 

10.6.2010 14.6.2010 7.6.2010 

Umsatzsteuer4 10.6.2010 14.6.2010 7.6.2010 
Sozialversicherung5 28.6.2010 entfällt entfällt 

 

Termine Juli  2010 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohn steuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

12.7.2010 15.7.2010 9.7.2010 

Kapitalertragsteuer, Solida-
ritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 12.7.2010 15.7.2010 9.7.2010 
Sozialversicherung6 28.7.2010 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis 
zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) ab-
gegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste 
Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang 
des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächti-
gung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervier-
teljahr. 

4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei 
Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den dritt-
letzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschlä-
ge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein 
einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens 
zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.06.2010 bzw. 26.7.2010) an die jeweilige Ein-
zugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erle-
digt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen 
Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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Das Niedersächsische Finanzgericht hat entschieden, dass eine 
Windkraftanlage aus verschiedenen Wirtschaftsgütern (Wind-
kraftanlage, Netzanschluss, Kabelbau, Wegebau, 
Übergabestation, Konzeption) besteht. Die Abschreibung für 
diese einzelnen Wirtschaftsgüter ist gesondert zu ermitteln. 
"  Bei der Windkraftanlage ist von einer betriebsgewöhnlichen 

Nutzungsdauer von 12 Jahren auszugehen. 
"  Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Wirtschafts-       

. 

güter Netzanschluss, Kabelbau und Übergabestation beträgt 
20 Jahre. 

"  Die Konzeptionierung des Windparks ist als immaterielles 
Wirtschaftsgut über 20 Jahre abzuschreiben. 

"  Für eine Schotterwegbefestigung beträgt die betriebsge-
wöhnliche Nutzungsdauer fünf Jahre. 

Es bleibt abzuwarten, ob der Bundesfinanzhof diese Auffassung 
teilt. 

Bei einer Windkraftanlage sind die verschiedenen Wirtschaftsgüter gesondert abzuschreiben 

Aufgabegewinn eines Kommanditisten wegen Wegfall  seines negativen Kapitalkontos bei 
Insolvenz der KG kann um verrechenbare Verluste und drohende Haftungsinanspruch-
nahmen gekürzt werden 

Das Kapitalkonto eines Kommanditis-
ten kann durch Verluste der KG nega-
tiv werden. Die Verlustanteile kann er 
steuerlich aber nur geltend machen, 
soweit sein Kapitalkonto positiv ist oder 
im Handelsregister eine höhere Haft-
einlage eingetragen ist. Darüber hinaus  

gehende Verluste können nur mit künfti-
gen Gewinnen aus dieser Beteiligung 
verrechnet werden (sog. verrechenbare 
Verluste). 
Gerät die KG in Insolvenz, entsteht in 
Höhe des negativen Kapitalkontos ein 
Aufgabegewinn. Er ist allerdings um fest- 

gestellte verrechenbare Verluste und 
drohende Haftungsinanspruchnah-
men aus Bürgschaften zu kürzen. 
Soweit dem Kommanditisten Liquida-
tionsgewinne des Insolvenzverfahrens 
zuzurechnen sind, erhöhen sie seinen 
Aufgabegewinn. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Kosten für die Erstellung z. B. einer Einkommensteuererklärung nicht abgezogen 
werden können. Der Abzug ist mit Wirkung ab 2006 aufgehoben worden. Ein Abzug als dauernde Last oder außergewöhnliche Be-
lastung sei nicht möglich. Der verfassungsrechtliche Gleichheitssatz sei nicht verletzt. Auch im Hinblick auf die Kompliziertheit des 
Steuerrechts sei der Abzug verfassungsrechtlich nicht geboten. 
Hinweis: Der Deutsche Steuerberaterverband und die Steuerberaterverbände haben die Abgeordneten aufgefordert, noch im Jah-
ressteuergesetz 2010 die Abzugsfähigkeit der Steuerberatungskosten wieder einzuführen. Die Regierung hat dies im Koalitionsver-
trag vorgesehen. 

Steuerberatungskosten für "private"  Steuererklärung nicht abzugsfähig 

Die öffentlich-rechtliche Pflicht, laufende Jahresabschlüsse zu erstellen 
und diese offenzulegen, trifft auch eine in Liquidation befindliche 
GmbH & Co. KG. Das für den Jahresabschluss innerhalb der Liquida-
tion maßgebliche Geschäftsjahr bestimmt sich auch bei der 
GmbH & Co. KG mangels abweichender Beschlussfassung nicht nach 
dem Kalenderjahr, sondern nach dem mit dem Tag der Auflösung 
beginnenden Jahreszeitraum. Die handelsrechtliche Offenlegungs-
pflicht bezieht sich, soweit ein Liquidationszeitraum betroffen ist, auf 
das jeweilige Liquidationsgeschäftsjahr. 
Das hat das Landgericht Bonn entschieden und deshalb den Erlass 
eines Ordnungsgelds durch das Bundesamt für Justiz wegen Nichtve-
röffentlichung zum Ende des Kalenderjahres aufgehoben. 

Bilanzerstellung und -offenlegung für eine in 
Liquidation befindliche GmbH & Co. KG 
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Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
"  für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
"  die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
"  der Schuldner die Leistung verweigert, 
"  besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber einem 
Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf enthaltenen Verbraucherhin-
weis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für 
Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße 
seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptre-
finanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.7.2007: 
 
 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohn e 

Verbraucherbeteiligun g 
1.7. bis 31.12.2007 3,19 % 8,19 % 11,19 % 
1.1. bis 30.6.2008 3,32 % 8,32 % 11,32 % 
1.7. bis 31.12.2008 3,19 % 8,19 % 11,19 % 
1.1. bis 30.06.2009 1,62 % 6,62 %   9,62 % 
1.7. bis 31.12.2009 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.1. bis 30.06.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

!

Die Besteuerung der Privatnutzung eines 
betrieblichen Kfz muss nach der 
1 %-Methode erfolgen, wenn Anhalts-
punkte für eine nachträgliche Erstellung 
des Fahrtenbuchs bestehen, das Fahr-
tenbuch teilweise ungenaue bzw. zwei-
felhafte Aufzeichnungen enthält und die 
Angaben nicht durch Vorlage weiterer 
Unterlagen ergänzt werden. So entschied 
das Finanzgericht München. 
Zu Einkünften aus nichtselbstständiger 
Arbeit gehören geldwerte Vorteile aus der 
privaten Nutzung eines Dienstfahrzeugs. 
Um die Höhe zu ermitteln, wird entweder 
die 1 %-Regel angewandt oder das Ver-
hältnis von privaten zu dienstlichen  

Fahrten durch Führen eines ordnungs-
gemäßen Fahrtenbuchs nachgewiesen. 
Ordnungsgemäß ist ein Fahrtenbuch, 
wenn es in geschlossener Form und 
zeitnah geführt wird. Die Fahrten und 
der Gesamtkilometerstand müssen voll-
ständig und im fortlaufenden Zusam-
menhang aufgeführt werden. Grundsätz-
lich müssen die Aufzeichnungen eine 
Gewähr für ihre Vollständigkeit und 
Richtigkeit bieten, allerdings führen 
kleinere Mängel nicht zur Anwendung 
der 1 %-Regel, wenn die Angaben ins-
gesamt plausibel sind. 
In dem hier entschiedenen Fall wurde 
nach Beurteilung eines unvollständigen 

Fahrtenbuchs als nicht ordnungsge-
mäß durch das Finanzamt ein weite-
res vorgelegt und vorgetragen, dieses 
zweite Fahrtenbuch sei zunächst 
verschwunden gewesen und nun 
wiedergefunden worden. Das zwei-
te Fahrtenbuch wirkte nach seiner 
äußeren Form wie nachträglich er-
stellt. Zudem enthielt es Abweichun-
gen von den vorliegenden Reisekos-
tenbelegen und es gab nur ungenaue 
Angaben zu aufgesuchten Geschäfts-
partnern. Weitere Unterlagen, anhand 
derer die Angaben hätten überprüft 
werden können, wurden nicht vorge-
legt.  

Besteuerung nach der 1 % -Methode bei Anhaltspunkten für die nachträgliche Erstellung 
des Fahrtenbuchs 
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Nach einer Entscheidung des Bayerisches Landessozialgerichts 
sind Beitragsforderungen aus Betriebsprüfungen sofort vollzieh-
bar. Rechtsmittel haben hier keine aufschiebende Wirkung. 
In dem entschiedenen Fall hatte ein Arbeitgeber gegen Bei-
tragsnachforderungen aus einer Betriebsprüfung für - nach 
Meinung des Rententrägers - nur dem Scheine nach selbständi-
ge Pflegekräfte Klage erhoben. In Anwendung des § 7a Abs. 7 
Satz 1 SGB IV hatte das Sozialgericht die aufschiebende Wir-
kung dieser Klage festgestellt. Dagegen hatte die Betriebsprü-
fungsbehörde Beschwerde zum Bayerischen Landessozialge-
richt erhoben mit der Begründung, § 7a Abs. 7 Satz 1 SGB IV 
dürfe - wie aus einem Gesetzgebungsverfahren des Jah-
res 2007 ersichtlich - hier keine Anwendung (mehr) finden. 
Das Gericht folgte dieser Auffassung. 

Betriebsprüfung: Beitragsnachforderungen sind sofort vollziehbar 

Die Auffassung, § 7a Abs. 7 Satz 1 SGB IV solle nicht nur für 
Statusentscheidungen gelten, sei dem Gesetz nicht zu entneh-
men. Dem habe der Gesetzgeber mittlerweile die Begründung 
des SGB IV-Änderungsgesetzes entgegengesetzt 
(BT-Drs 16/6540, S. 23). Zudem seien Beitragsnachforderungen 
aus einer Betriebsprüfung nicht mit dem Entscheidungsinhalt 
eines Statusanfrageverfahrens vergleichbar. Im Übrigen erforde-
re der Fall kein Abweichen von dem gesetzlich vorgesehenen 
Grundsatz der sofortigen Vollziehbarkeit von Beitragsbeschei-
den nach § 86a Abs. 2 Nr. 1 SGG, die auch die Realisierbarkeit 
von Beitragsforderungen sicherstellen solle. 
Das Bayerische Landessozialgericht hat sich damit dagegen 
ausgesprochen, das Privileg der aufschiebenden Wirkung von 
Rechtsmitteln für Scheinselbständigkeiten gelten zu lassen. 

Einmalige Kapitalabfindung  von privaten Versicherungen bei freiwill ig Krankenversicherten 
beitragspflichtig 
Lässt sich ein freiwillig versichertes Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung den Kapitalbetrag einer von ihm abgeschlossenen 
privaten Rentenversicherung auszahlen, so darf dieser anteilig als beitragspflichtige Einnahme bei der gesetzlichen Krankenversiche-
rung berücksichtigt werden. Dies hat das Bundessozialgericht entschieden. 
Ein 67-jähriger freiwillig Krankenversicherter hatte die Abfindung einer privaten Rente durch einmalige Kapitalzahlung beantragt und 
hierfür ca. 16.600 # erhalten. Daraufhin setzte die Krankenkasse für ihn höhere Beiträge fest. Dabei berücksichtigte sie die Kapitalzah-
lung der privaten Rentenversicherung in der Weise, dass diese zehn Jahre lang mit 1/120 des Auszahlungsbetrages in die Berech-
nung der beitragspflichtigen Einnahmen des Versicherten einfließen sollte. Die hiergegen gerichtete Klage hatte keinen Erfolg. 
Das Bundessozialgericht hatte bereits früher entschieden, dass privatrechtliche Renten bei der Beitragsfestsetzung berücksichtigt 
werden dürfen. Diese Anrechnung sei im vorliegenden Fall auch der Höhe nach nicht zu beanstanden. 

Während der Ferien können Schüler 
unbegrenzt Geld verdienen, ohne sozial-
versicherungspflichtig zu werden. Vo-
raussetzung ist, dass die Beschäftigung 
im Voraus auf maximal zwei Monate oder 
50 Arbeitstage im Kalenderjahr befristet 
ist. Pauschalbeiträge zur Kranken- und 
Rentenversicherung fallen bei diesen 
kurzfristigen Beschäftigungen ebenfalls 
nicht an, weil es sich nicht um so ge-
nannte Minijobs handelt. 

Wird die Beschäftigung in einem Kalen-
derjahr über diesen Zeitraum hinaus 
fortgesetzt und ein Arbeitsentgelt von bis 
zu 400 # im Monat gezahlt, sind die 
Vorschriften für die so genannten Mini-
jobs anzuwenden. 
Hat ein Schüler das 16. Lebensjahr 
vollendet und übt er eine kurzfristige 
Beschäftigung aus, sind Beginn und 
Ende des Beschäftigungsverhältnisses 
der zuständigen Krankenkasse auf elekt-
ronischem Weg zu melden. 

Beispiel: Schüler Max arbeitet erst-
mals in den Sommerferien vom 19.7. 
bis 31.8.2010 in einer Firma und 
erhält dafür ein Entgelt von 800 #. Es 
entsteht keine Sozialversicherungs-
pflicht, weil er weniger als 50 Tage 
gearbeitet hat. Ab 1.10.2010 arbeitet 
er für monatlich 400 #. Ab diesem Tag 
hat der Arbeitgeber die pauschalen 
Beiträge sowie die Umlagen an die 
Knappschaft Bahn-See zu entrichten. 

Ferienjobs für Schüler sind sozialversicherungsfrei 

Kein Anspruch auf tariflichen Feiertagszuschlag für Ostersonntag 
Ostersonntag ist nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts kein gesetzlicher Feiertag. Daher können Arbeitnehmer, die 
nach einem Tarifvertrag Anspruch auf Zuschläge für gesetzliche Feiertage haben, für die Arbeit am Ostersonntag keinen Feiertagszu-
schlag verlangen. 
In dem entschiedenen Fall sah der anzuwendende Tarifvertrag einen Feiertagszuschlag in Höhe von 175 % sowie einen Zuschlag für 
Arbeit am Sonntag in Höhe von 75 % vor. 
In der Vergangenheit zahlte der Arbeitgeber für Arbeit am Ostersonntag stets einen Zuschlag in Höhe von 175 % und wies diese Zah-
lung in den Lohnabrechnungen als Feiertagsvergütung aus. Im Jahre 2007 leistete er für die Arbeit am Ostersonntag nur den tarifli-
chen Sonntagszuschlag in Höhe von 75 %. 
Die Kläger forderten den Zuschlag in Höhe von 175 % mit der Begründung, dass unter die Feiertage nach dem Tarifvertrag auch Os-
ter- und Pfingstsonntag fielen. Diese Tage würden in der christlichen Welt als Feiertage angesehen, auch wenn sie nicht zu den Feier-
tagen der Feiertagsgesetze der einzelnen Bundesländer gehörten. Im Übrigen ergebe sich der Anspruch auf den höheren Zuschlag 
aus betrieblicher Übung. 
Dieser Auffassung folgte das BAG nicht. 
Ein tariflicher Anspruch besteht nicht, weil Ostersonntag kein gesetzlicher Feiertag ist. 
Ein Anspruch aus betrieblicher Übung scheidet ebenfalls aus. Der Arbeitgeber erfüllte in der Vergangenheit aus Sicht der Belegschaft 
lediglich seine vermeintliche tarifliche Verpflichtung, ohne übertarifliche Ansprüche zu begründen. 
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Mindestlohnverordnung für Dachdecker tritt  in Kraft 

Am 18. März ist die Mindestlohnverordnung für das Dachde-
ckerhandwerk im Bundesanzeiger verkündet worden. Die 
Verordnung trat ab dem 19. März 2010 in Kraft. 
Damit haben die Arbeitnehmer in der Branche für das Dach-
deckerhandwerk einen Anspruch auf einen Mindestlohn. 

Der Mindestlohn beträgt künftig bundesweit 10,60 #. 
Mit Wirkung ab 1. Januar 2011 erhöht er sich auf 10,80 #. Die 
Mindestlohnverordnung läuft bis zum 31. Dezember 2011. 

Ist ein Arbeitnehmer bei einer Auswärts-
tätigkeit bei verschiedenen Kunden an 
unterschiedlichen Einsatzstellen, aber in 
demselben Stadtteil tätig, ist die Verpfle-
gungspauschale auf drei Monate zu be-
schränken. So entschied im zwei-
ten Rechtsgang das Finanzgericht Rhein-
land-Pfalz. 
Ein Softwareunternehmen hatte seinem 
Arbeitnehmer einen Firmenwagen auch 
zur privaten Nutzung zur Verfügung ge-
stellt. Den geldwerten Vorteil besteuerte 
der Arbeitgeber zunächst nach der 
1 %-Regel, später wurde ein Fahrten-
buch geführt. Der Arbeitnehmer ver-
brachte einen Großteil seiner Arbeitszeit 
in den Rechenzentren der Kunden und  

erhielt vom Unternehmen pauschal und 
steuerfrei Verpflegungsmehraufwendun-
gen. Das Finanzgericht behandelte die 
Fahrten zu den Einsatzstellen als Fahr-
ten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte 
und unterwarf die Verpflegungspauscha-
len der Besteuerung. Der BFH hob die 
Entscheidung auf und verwies die Sache 
an das Finanzgericht zurück. 
In Bezug auf die steuerliche Behandlung 
der Fahrten war das Gericht an die Be-
urteilung durch den BFH gebunden, 
wonach es sich um eine Auswärtstätig-
keit gehandelt habe. Die Anerkennung 
von beruflich veranlassten Verpfle-
gungsmehraufwendungen über einen 
Zeitraum von drei Monaten hinaus hielt 
das Gericht nicht für gerechtfertigt. 

Bei Auswärtstätigkeiten kann der 
Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer 
Verpflegungsmehraufwendungen mit 
Pauschbeträgen steuerfrei ersetzen. 
Der Abzug von Verpflegungsmehr-
aufwendungen ist aber auf die ersten 
drei Monate einer längerfristigen 
vorübergehenden Tätigkeit an dersel-
ben auswärtigen Tätigkeitsstätte 
beschränkt. Das Gericht ging davon 
aus, dass dieselbe Tätigkeitsstätte 
vorliegt, wenn der Arbeitnehmer an 
ständig wechselnden Stellen inner-
halb eines überschaubaren Gebiets 
tätig ist, da das Motiv für die Zuerken-
nung von Verpflegungspauschalen 
- die Nichtvorhersehbarkeit bzw. er-
schwerte Planbarkeit der Verpflegung 
am Arbeitsplatz - dann entfällt. 

Verpflegungspauschalen bei Auswärtstätigkeit bei verschiedenen Kunden 
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